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Sehr geehrte/r…, 

der Newsletter des Finanzgerichts Düsseldorf informiert regelmäßig über ausgewählte 
aktuelle Entscheidungen und über interessante Entwicklungen im und um das 
Finanzgericht Düsseldorf. 

Auswahl aktueller Entscheidungen 

Neubewertung zollrechtlicher Bewilligungen: Unternehmen muss der 
Zollverwaltung personenbezogene Daten der Leiter seiner 

Zollabteilungen mitteilen 

Das Finanzgericht Düsseldorf hat in einem Urteil vom 06.02.2019 (Az. 4 K 1404/17 Z) 
zu der Abfrage personenbezogener Daten für die Neubewertung zollrechtlicher 
Bewilligungen Stellung genommen. Das Gericht hat entschieden, dass die 
Zollverwaltung die persönliche Steueridentifikationsnummer sowie das für die 
persönliche Besteuerung zuständige Finanzamt der Leiterin bzw. des Leiters der 
Zollabteilung bei dem betroffenen Unternehmen abfragen darf. 

Mit dem am 01.05.2016 in Kraft getretenen Unionszollkodex wurden die 
Voraussetzungen für zollrechtliche Bewilligungen angepasst. Die Zollverwaltung führt 
für sämtliche vor dem 01.05.2016 erteilten unbefristeten Bewilligungen eine 
Neubewertung durch. Geprüft wird dabei, ob die erteilten Bewilligungen den 
Bewilligungskriterien des Unionszollkodex entsprechen. 

Die Klägerin ist Inhaberin zollrechtlicher Bewilligungen. Für Zwecke der Neubewertung 
übersandte das beklagte Hauptzollamt der Klägerin im April 2017 den Fragenkatalog 
zur Selbstbewertung Teil I. Die Klägerin wurde aufgefordert, personenbezogene 
Daten ihrer Bediensteten und Mitglieder ihres Aufsichtsrats zu offenbaren. Unter 
anderem sollten die persönlichen Steueridentifikationsnummern sowie die für die 
persönliche Besteuerung dieser Personen zuständigen Finanzämter mitgeteilt 
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werden. Der Beklagte wies darauf hin, dass er im Fall der Nichtbeantwortung seiner 
Fragen die zollrechtlichen Bewilligungen widerrufen werde. 

Die Klägerin begehrte mit ihrer Klage die Feststellung, dass sie nicht verpflichtet ist, 
die gestellten Fragen zu beantworten. Nachdem das Finanzgericht Düsseldorf eine 
Vorabentscheidung des Europäischen Gerichtshofs eingeholt hatte (Urteil des EuGH 
vom 16.01.2019 (Rs. C-496/17)), hat das Finanzgericht der Klage in weiten Teilen 
stattgegeben. 

Keinen Erfolg hatte die Klägerin, soweit sie sich gegen die Offenbarung der 
personenbezogenen Daten der Leiterin/des Leiters ihrer Zollabteilung wehrte. Diese 
Daten müsse sie der Zollverwaltung preisgeben. Das Gericht wies allerdings darauf 
hin, dass die Zollbehörde keine sensiblen Informationen über die persönliche Situation 
der betroffenen Person – wie ihren Familienstand, ihre Religionszugehörigkeit oder 
ihre Einkünfte – erheben dürfe. Außerdem müsse die Zollverwaltung die betroffene 
Person über die erfolgte Erhebung der personenbezogenen Daten unterrichten. 

Für die Mitglieder von Beiräten und Aufsichtsräten, geschäftsführenden 
Direktoren/innen, Abteilungsleiter/innen, soweit sie nicht für Zollangelegenheiten der 
Klägerin verantwortlich sind, Leiter/innen der Buchhaltung und 
Zollsachbearbeiter/innen bestehe hingegen keine Offenbarungspflicht der Klägerin. 
Soweit die Anfrage der Zollbehörde diese Personen betreffe, müsse die Klägerin keine 
Auskünfte erteilen. 

Die Entscheidung ist rechtskräftig.  

Die Entscheidung im Volltext: 4 K 1404/17 Z 

  

Zur Aufteilung von Vorsteuerbeträgen bei einem gemischt genutzten 
Gebäude nach dem sog. Flächenschlüssel 

Mit Urteil des Finanzgerichts Düsseldorf vom 20.07.2018 (Az. 1 K 2798/16 U) ist ein 
Rechtsstreit über die Aufteilung von Vorsteuerbeträgen bei einem gemischt genutzten 
Gebäude nach über 10 Jahren endgültig beendet worden.  

Im Streitjahr 2004 wurde ein von der Klägerin errichtetes Wohn- und 
Geschäftsgebäude mit Tiefgaragenstellplätzen fertiggestellt. Das Gebäude wurde 
teilweise umsatzsteuerfrei und teilweise umsatzsteuerpflichtig vermietet. Die Klägerin 
ermittelte den Anteil der abziehbaren Vorsteuerbeträge für die Errichtung und den 
Unterhalt des Gebäudes nach dem so genannten objektbezogenen Umsatzschlüssel, 
also nach dem Verhältnis der steuerpflichtigen zu den steuerfreien 
Ausgangsumsätzen. 

Das beklagte Finanzamt vertrat demgegenüber die Auffassung, dass die Vorsteuer 
nach dem so genannten Flächenschlüssel aufzuteilen sei und reduzierte den von der 
Klägerin begehrten Vorsteuerabzug. Soweit die Vorsteuer auf die steuerfrei vermietete 
Gebäudefläche entfalle, scheide ein Vorsteuerabzug der Klägerin aus. 
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Im ersten Rechtsgang gab das Finanzgericht Düsseldorf der Klägerin mit Urteil vom 
11.09.2009 (Az. 1 K 996/07 U) teilweise Recht. In dem von beiden Beteiligten 
betriebenen Revisionsverfahren holte der Bundesfinanzhof eine Vorabentscheidung 
des Europäischen Gerichtshofs ein (Urteil des EuGH vom 09.06.2014, Rs. C-332/14, 
EU:2016:447). Anschließend entschied der Bundesfinanzhof mit Urteil vom 
10.08.2016 (Az. XI R 31/09), dass bei der Herstellung eines gemischt genutzten 
Gebäudes für den Vorsteuerabzug der objektbezogene Flächenschlüssel regelmäßig 
eine präzisere Aufteilung der Vorsteuer als der Umsatzschlüssel ermögliche. Dies 
gelte nicht, wenn die Nutzflächen wegen ihrer unterschiedlichen Ausstattung (z.B. 
Höhe der Räume, Dicke der Wände und Decken, Innenausstattung) nicht miteinander 
vergleichbar seien. 

Die Sache wurde zur weiteren Sachaufklärung an das Finanzgericht Düsseldorf 
zurückverwiesen. Im zweiten Rechtsgang hat das Finanzgericht die Klage 
nun endgültig abgewiesen. Der Senat führte aus, dass die Vorsteuer im Streitfall zu 
Recht nach dem Flächenschlüssel aufgeteilt worden sei. Der Steuerpflichtige trage die 
Feststellungslast für erhebliche Ausstattungsunterschiede, die die Anwendung des 
objektbezogenen Umsatzschlüssels rechtfertigen würden. Im Streitfall könne trotz der 
Unterschiede in Bauart und Ausstattung nicht davon ausgegangen werden, dass sich 
die Herstellungskosten des Gebäudes nicht mehr annähernd gleichmäßig auf die 
Nutzflächen des Gebäudes verteilen würden. Angesichts der Vielzahl der 
Unterschiede in der Bauausführung, die teils zu höheren und teils zu niedrigeren 
Herstellungskosten geführt hätten, ließe sich nicht ermitteln, ob die Ausstattung der 
steuerpflichtig vermieteten Ladenlokale in einem solchen Maße von der Ausstattung 
der steuerfrei vermieteten Wohnungen abweiche, dass die Nutzflächen nicht mehr 
vergleichbar und die Aufteilung nach Flächen nicht mehr sachgerecht sei.  

Die Entscheidung ist rechtskräftig. 

Die Entscheidung im Volltext: 1 K 2798/16 U 

  

Mitteilung der Zentralen Zulagenstelle für Altersvermögen zur 
fehlenden Zulageberechtigung ist kein Grundlagenbescheid  

Das Finanzgericht Düsseldorf hat mit Urteil vom 21.03.2019 (Az. 11 K 311/16 E) 
entschieden, dass das Finanzamt nicht an Mitteilungen der Zentralen Zulagenstelle 
für Altersvermögen (ZfA) gebunden ist. Das Finanzamt habe selbständig zu prüfen, 
ob die Voraussetzungen für den Abzug von Beiträgen  zu einem so genannten Riester-
Vertrag als Sonderausgaben erfüllt sind.  

Die Kläger sind zusammenveranlagte Eheleute.  In den Streitjahren 2010 und 2011 
war die Klägerin unmittelbar und der Kläger mittelbar zulageberechtigt. Das beklagte 
Finanzamt berücksichtigte die Riester-Beiträge beider Ehegatten zunächst 
erklärungsgemäß als Sonderausgaben der Klägerin. 

Nach Bestandskraft der Steuerbescheide erhielt das Finanzamt Mitteilungen der ZfA, 
wonach der Kläger nicht zu den zulageberechtigten Personen gehöre. Daraufhin 
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ergingen geänderte Steuerbescheide, in denen die Beiträge des Klägers nicht mehr 
als Sonderausgaben seiner Ehefrau berücksichtigt wurden. 

Dagegen wehrten sich die Kläger erfolgreich. Mit seinem Urteil hat das Finanzgericht 
die Änderungsbescheide aufgehoben. Zur Begründung führte der Senat aus, dass 
eine Änderung der bestandskräftigen Steuerbescheide nicht allein aufgrund der 
Mitteilung der ZfA zulässig sei. Das Finanzamt sei an eine Mitteilung der ZfA nicht 
gebunden. Die Mitteilung sei ein verwaltungsinterner Vorgang, der - wie eine 
Kontrollmitteilung - das Finanzamt im Zweifelsfall verpflichte, deren Richtigkeit zu 
prüfen. Im Streitfall sei der Kläger - entgegen der Mitteilung der ZfA - mittelbar 
zulageberechtigt und der Sonderausgabenabzug daher zu gewähren. 

Die Entscheidung ist nicht rechtskräftig. Die vom Finanzgericht zugelassene Revision 
wurde eingelegt und ist unter dem Az. X R 16/19 beim Bundesfinanzhof anhängig. 

Die Entscheidung im Volltext: 11 K 311/16 E 

  

Auszahlung von Sterbegeld an einen Erben, der kein 
"Hinterbliebener" ist, unterliegt der Einkommensteuer 

Mit Urteil vom 06.12.2018 (Az. 15 K 2439/18 E) hat das Finanzgericht Düsseldorf 
entschieden, dass ein Sterbegeld, welches eine Pensionskasse an Erben zahlt, die 
nicht zugleich "Hinterbliebene" sind, der Einkommensteuer unterliegt. 

Im Streitfall war den klagenden Eheleuten nach dem Tod ihres Sohnes von einer 
Pensionskasse ein Sterbegeld ausgezahlt worden. Der Auszahlung lag ein 
Versicherungsvertrag zugrunde, der ursprünglich von einem ehemaligen Arbeitgeber 
des Sohnes im Rahmen einer betrieblichen Altersversorgung abgeschlossen worden 
war. Nach einem Arbeitgeberwechsel hatte der Sohn die Versicherung übernommen. 
Im Versicherungsvertrag waren als Bezugsberechtigte im Todesfall die 
"Hinterbliebenen" - also der Ehegatte, Lebenspartner, Lebensgefährtin und Kinder - 
bestimmt. 

Im Jahr 2012 verstarb der Sohn. Er hinterließ keine "Hinterbliebenen" und wurde von 
seinen Eltern, den Klägern, beerbt. Die Pensionskasse zahlte an die Kläger die 
Versicherungsleistung begrenzt auf ein Sterbegeld i.H.v. 8.000 Euro aus. Das 
beklagte Finanzamt sah in der Auszahlung einkommensteuerpflichtige sonstige 
Einkünfte der Kläger und unterwarf sie der Einkommensbesteuerung. 

Die dagegen gerichtete Klage hatte keinen Erfolg. Das Finanzgericht bestätigte die 
Auffassung des Finanzamts, dass die Auszahlung als eine Leistung aus einem 
Altersvorsorgevertrag zu besteuern sei. 

Auch das Sterbegeld sei eine Leistung aus der Versicherung. Dem stehe eine 
betragsmäßige Begrenzung des Sterbegeldes nicht entgegen. Zwar werde in der 
betrieblichen Altersversorgung eine Hinterbliebenenversorgung nur an den 
Ehepartner, den eingetragenen Lebenspartner, den Lebensgefährten oder die 
waisenrentenberechtigten Kinder ausgezahlt. Sofern - wie im Streitfall - keine der 
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genannten Hinterbliebenen vorhanden seien, werde aufgrund des 
Versicherungsvertrags ein Sterbegeld an die Erben ausgezahlt.  

Dem Einwand der Kläger, dass keine eigenen Einkünfte, sondern Einkünfte des 
Sohnes vorlägen, widersprach das Gericht. Die Besteuerung der Leistung knüpfe an 
den Zufluss an. Dem Sohn sei keine Versicherungszahlung zugeflossen.  

Die Entscheidung ist nicht rechtskräftig. Die vom Finanzgericht zugelassene Revision 
ist unter dem Az. X R 38/18 beim Bundesfinanzhof anhängig. 

Die Entscheidung im Volltext: 15 K 2439/18 E 

  

Weitere aktuelle Entscheidungen 

 

Einkommensteuer 

Keine Ermächtigung zur Feststellung einer steuerfreien Gewinnausschüttung 
im Feststellungsbescheid nach § 18 AStG  

Die Entscheidung im Volltext: 1 K 378/16 F 

Kein Abzug von Abbruchkosten als Absetzung für außergewöhnliche 
Abnutzung, wenn bei Erwerb eine grundlegende Umgestaltung geplant war, die 
wirtschaftlich einem Abbruch und anschließendem Neubau gleich kommt, und 
zur Reichweite des Vorläufigkeitsvermerks wegen „Liebhaberei“  

Die Entscheidung im Volltext: 1 K 419/16 E 

Nichtanwendbarkeit von § 7i Abs. 1 Satz 1 EStG für ein im Ausland belegenes 
Baudenkmal verstößt nicht gegen Europarecht 

Die Entscheidung im Volltext: 9 K 2480/17 E 

Zum Vorliegen einer Betriebsstätte im Sinne des § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 6 EStG 

Die Entscheidung im Volltext: 9 K 1960/17 E,G 

Keine Verschiebung des Zeitpunkts der Verlustrealisierung i.S.d. § 17 Abs. 4 
EStG durch einen späteren Antrag auf Einstellung des Insolvenzverfahrens 
nach § 213 InsO 

Die Entscheidung im Volltext: 13 K 1070/17 E 

Qualifizierung des Gewinns aus der Veräußerung einer Mitarbeiterbeteiligung 
als Kapitaleinkünfte 
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Die Entscheidung im Volltext: 13 K 1257/17 E 

Erneut: Keine steuerpflichtige Sachausschüttung durch Zuteilung der HP-
Enterprise-Aktien im Rahmen des "Spin-offs" der Hewlett-Packard Inc. 

Die Entscheidung im Volltext: 13 K 1762/17 E 

Zur Einordnung von Kosten für die Sanierung eines vorhandenen 
Anschlusskanals als Herstellungskosten eines Gebäudes 

Die Entscheidung im Volltext: 14 K 3011/17 E  

  

 

 Umsatzsteuer 

Der Betrieb von Einrichtungen zur Unterbringung und Betreuung von 
Flüchtlingen durch private Unternehmen für juristische Personen des 
öffentlichen Rechts ist nicht von der Umsatzsteuer befreit 

Die Entscheidung im Volltext: 1 K 3578/15 U 

Zum Vorliegen einer nach Art. 226 der MwStSystRL ausgestellten Rechnung als 
unionsrechtliche Voraussetzung für einen Vorsteuerabzug 

Die Entscheidung im Volltext: 1 K 3724/15 U 

  

 

Kirchgeld 

Entscheidung über Einspruch gegen eine Kirchgeldfestsetzung nur durch das 
verbandsmäßig zuständige Finanzamt zulässig 

Die Entscheidung im Volltext: 1 K 1433/18 Ki 
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In eigener Sache 

Das Finanzgericht Düsseldorf sucht Verstärkung 

Am Düsseldorfer Finanzgericht sind aktuell 2 Stellen als Richterin/Richter ausgeschrieben. Nähere 
Informationen zu dem Bewerbungsverfahren erhalten Sie hier.  

 

  

 Quelle: Justiz NRW 

  

 

Wartebereich des Finanzgerichts neu gestaltet 

Im Düsseldorfer Fachgerichtszentrum laufen seit mehreren Jahren umfassende 
Renovierungsarbeiten. Im vergangenen Jahr waren auch die Gerichtsbesucher von den 
Baumaßnahmen  betroffen: Auf der 6. Etage des Gebäudes, in der sich die Sitzungssäle des 
Finanzgerichts befinden, war der Wartebereich wegen einer Modernisierung eine geraume Zeit 
nicht nutzbar. Die Arbeiten an dem Wartebereich sind inzwischen vollständig abgeschlossen. Den 
Gerichtsbesuchern steht nun ein heller, modern eingerichteter Aufenthaltsbereich zur Verfügung. 

  

 

Quelle: Justiz NRW 
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Aktuelle Entscheidungen des Finanzgerichts Düsseldorf und anderer Gerichte finden Sie in der 
Rechtsprechungsdatenbank Nordrhein-Westfalen. Dort werden Sie auch über die gewerbliche 
Nutzung informiert. 

Der Newsletter des Finanzgerichts Düsseldorf erscheint nach Bedarf, in der Regel monatlich. 
Frühere Ausgaben des Newsletters sind im Archiv des Newsletters abgelegt und können dort 
heruntergeladen werden. Die Abbestellung des Newsletters ist jederzeit möglich. 
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